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Platzordnung

Respekt ist keine Einbahnstraße, wenn man ihn bekommen will, muss man ihn
geben.

nach R.G. Risch

Grundsätzlich soll eine friedliche Stimmung herrschen, daher ist eine rücksichtsvolle Verhaltensweise zu
jederzeit wünschenswert. In diesem Sinne bitten wir darum, dass jeder Camper sich auf dem Platz so
verhält, wie er sich das selbst von seinen Nachbarn wünscht! Insbesondere erinnern wir euch an

folgende Punkte zur Einhaltung:

1. Ruhe und Ordnung

EineMittagsruhe (13.00 Uhr - 15.00 Uhr) undNachtruhe (22.00 Uhr - 7.00 Uhr) sollte selbstverständlich sein.

Das Fahren mit Fahrzeugen aller Art soll nur im Schritttempo und auf den hierfür vorgesehenen Wegen
erfolgen, um niemand anderen zu gefährden. Fremde Parzellen gehören anderen und sollten daher weder befahren
oder ohne Erlaubnis betreten werden. Beachet hier auch bitte die Ruhezeiten.

Für den Hausmüll steht die Müllpresse bereit und Behälter für Karton. Alles andere entsorgt bitte selbst.

Ordnung und Sauberkeit sind selbstverständlich Aufgabe aller. Die Gemeinschaftseinrichtungen, technische
Einrichtungen und Bepflanzung sind pfleglich zu behandeln und sauber zu halten. Wir bitten Sie Kinder bis zum
6. Lebensjahr in die Sanitärräume zu begleiten.

Hunde sind grundsätzlich erlaubt, achtet jedoch bitte darauf euren Hundekot einzusammeln, dass die Hunde
nicht unablässig bellen und Fußgänger in Frieden lassen.

Das Rauchen in den Gemeinschaftseinrichtungen ist verboten!

2. Parzellen

Sollten sich private Daten ändern, teilt uns diese bitte zeitnah mit. Damit verhindern wir Verwirrung,
Arbeitsaufwand und entsprechend Kosten.

Aus Versicherungsgründen sind nur intakte dreiadrige Kabel mit CEE-Stecker, ebenso wie die gesetzlich
vorgeschriebene Überprüfung der Gasanlage im Abstand von höchstens zwei Jahren Pflicht. Eine private
Haftpflichtversicherung für Camper wird empfohlen.
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Die Weitergabe des Stellplatzes ist nach vorheriger Absprache mit uns möglich. Der Verkäufer und der Käufer
melden sich bitte ab und an, damit eine zeitnahe Endabrechnung und Bezahlung erfolgen können.
Der Betreiber kann die Weitergabe des Stellplatzes ablehnen. In dem Fall muss der aktuelle Mieter den Stellplatz
ordnungsgemäß und fristgerecht räumen. Bei Platzaufgabe muss der Stellplatz ordentlich hinterlassen werden:
Der Rasen ist zu mähen, Laub, Bretter, Fußboden und sonstige Gegenstände (Platten u.ä., Häuschen) sind
zu entfernen und der Boden ist ggf. wieder aufzufüllen und neu anzusäen. Zäune, Platten, Gerätehäuschen usw.
bleiben bis zur endgültigen Räumung und Abrechnung unser Eigentum.

3. Sicherheitsrelevante Aspekte für alle:

Auf die Benutzung sowie das Mitführen oder Lagern von (Schreck-)Schuss-, Gas-, Hieb- und Stichwaffen sowie
pyrotechnischen Materialien muss auf dem gesamten Campinggelände verzichtet werden. Gefährliche
Gegenstände werden vom Verwaltungspersonal sichergestellt und der Polizei zur Verwahrung übergeben.
Gleiches gilt für den Handel, Besitz sowie Konsum von Drogen, Betäubungsmitteln- bzw. rauschmittelähnlichen
Stoffen.

Ausübung eines Gewerbes auf oder vom Campingplatz aus ist verboten.

4. Rechtliches:

Der Platzwart ist befugt, alle Camper an einen respektvollen Umgang zu erinnern und an die Platzordnung zu
verweisen. Wir behalten uns vor, bei mehrfachen Störungen des Friedens und der Ordnung eine fristlose
Kündigung gemäß Vertrag auszusprechen.

Der Campingplatz übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die dem Mieter, seinen Angehörigen
und seinen Besuchern entstehen. Anderes gilt nur, sofern vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten des
Vermieters oder seiner Mitarbeiter vorliegt.

Wir wünschen Euch einen erholsamen Aufenthalt und viel Freude in Flögeln!


